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RS UVS Wien 1993/01/27 03/20/92/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1993

Rechtssatz

Die gesetzliche Bestimmung des §103 Abs2 KFG 1967 gewährt dem Zulassungsbesitzer keine Möglichkeit, die

Lenkerauskunft alternativ zu gestalten, nämlich eine Person als Lenker zu bezeichnen und diese (oder eine andere)

Person zusätzlich als auskunftsp<ichtige Person zu bezeichnen. Der Zulassungsbesitzer hat je nach Stand seines

Wissens entweder den Lenker oder den Auskunftspflichtigen zu bezeichnen.

Schlagworte

Zulassungsbesitzer, Fahrzeuglenker, Aufforderung zur Bekanntgabe, Lenkerauskunft, Auskunftspflichtiger;

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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